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Raumordnung:
Instrument fiir eine bessere
Lebensqualitat

Von Dr. Hans-Jochen Vogel, Bundesmini-
ster fir Raumordnung, Bauwesen und
Stadtebau

N

Raumordnung ist langst nicht mehr nur ein
Begriff der Experten. Es hat sich inzwi-
schen herumgesprochen: gleichwertige
Lebensbedingungen in allen Regionen un-
seres Landes konnen nicht einfach durch
das freie Spiel dkonomischer Kréfte ge-
schaffen werden, sondern nur durch eine
zielorientierte Raumordnungspolitik.

Das gilt selbstverstandlich auch fiir die
Ueberwindung der erheblichen strukturel-
len Unterschiede zwischen den Verdich-
tungsgebieten einerseits und den Problem-
gebieten anderseits. In der Regierungser-
klarung von 1973 hat Bundeskanzler
Brandt die vorausschauende Planung als
ein massgebliches Instrument fiir die Ver-
besserung der Lebensqualitat bezeichnet.
Wir brauchen, so heisst es dort, neue
Siedlungsstrukturen, die das notwendige
Gleichgewicht des Naturhaushalts beach-
ten und die Lebensbedingungen der Men-
schen verbessern.

Es ist heute unbestritten: der Raumord-
nung, und zwar einer nicht nur beschrei-
benden, sondern gestaltenden und veran-
dernden Raumordnung fiir den Schutz der
Umwelt, aber auch fiir den Stadtebau, den

Wohnungsbau und den Ausbau der Infra-
struktur, kommt heute eine Schlisselrolle
zu. Die Entwicklung neuer Siedlungsstruk-
turen darf nicht nur kleinrdumig, also im
stddtebaulichen Sinne, gesehen werden,
sondern sie muss auch im grossrdumigen
Massstab, also Uber Kreis-, Regions- und
Uber Léndergrenzen hinweg, betrachtet
werden. Das ist heute unbestreitbar. Wir wis-
sen doch alle: gleichwertige Lebensbedin-
gungen kénnen in den verschiedenen Ge-
bieten und Bereichen nur geschaffen wer-
den, wenn bei Eingriffen in die Natur, bei
der Gestaltung der gebauten Umwelt die
okologischen Grenzen und die Belastbar-
keit des Naturhaushalts beachtet werden.
Die Natur ist unteilbar. Sie kennt keine
Grenzen. Die Bundesrepublik ist deshalb
zu jeder zwischenstaatlichen Koordination
bereit. Im Verhéltnis zur Schweiz hat gera-
de diese Zusammenarbeit bei dem Bemii-
hen um die Verbesserung der oOkologi-
schen Qualitdt des Rheins und des Boden-
sees erste Frichte getragen. Die Griin-
dung der schweizerisch-deutschen Raum-
ordnungskommission eroffnet hier zusatzli-
che Mdglichkeiten.

Wir suchen nach Instrumenten, mit deren
Hilfe das Wachstum der Verdichtungsrau-
me verlangsamt werden kann, wenn sich
dieses Wachstum den kritischen Werten
néahert. Und wir versuchen das Stadtdefizit
der weniger entwickelten Gebiete durch
die konzentrierte Férderung von Entwick-
lungsschwerpunkten auszugleichen. Kein
ernstzunehmender Politiker zieht heute
mehr in Zweifel, dass die Verstdndigung
Uber Entwicklungsschwerpunkte eine ent-
scheidende Voraussetzung fiir eine sinn-
volle Gebietsreform darstellt.

Doch der Teufel steckt im Detail. Und hin-
ter abstrakter Harmonie verbergen sich
konkrete Konflikte, sobald man den Schritt
vom Grundsatz zur prazisen Einzelformu-
lierung tut. Hier gilt es Hiirden zu uUber-
winden, nichtern, ohne Ueberschwang,
aber auch ohne voreilige Festlegungen
oder auch leichtfertige Versprechungen.
Jedoch mit dem erkennbaren Ziel, reale
Reformen durchzusetzen, die kommunalen
Rahmenbedingungen schrittweise so zu
verandern, dass die Lebensqualitat in den
Stadten und auf dem Land zunéchst stabi-
lisiert und sodann allmé&hlich gesteigert
werden kann.
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Stand der Raumplanung in der Bundesre-
publik Deutschland:

Erwartung:

zunehmendes Raum-
ordnungshewusstsein

Von Dipl.-Volkswirt Heinz Naylor’

In der Bundesrepublik Deutschland sind

grundsétzlich vier Ebenen der Raumord-

nung zu unterscheiden:

— Bundesraumordnung

— Landesplanung

— Regionalplanung und

— kommunale Bauleitungs- und Entwick-
lungsplanung.

Hier wird wegen des beschrankt zur Verfi-

gung stehenden Raums im wesentlichen

nur Uber den Stand der Bundesraumord-

nung berichtet.

1. Ausgangslage der Bundesraumordnung
Ausgangspunkt fiir die Bundesraumord-
nung ist das Raumordnungsgesetz (ROG)
vom 8. April 1965 [1], in dem die Ziele und
Grundsétze, der Geltungsrahmen sowie die
Verwirklichung der Grundsétze festgelegt
und Verfahrensfragen geregelt sind.
Fir die Bundesraumordnung massgeblich
sind die dem ROG zugrunde liegenden
Prinzipien der (1) aktiven Sanierung und
der (2) siedlungsstrukturellen Konzentra-
tion.
ad (1) Unter aktiver Sanierung wird im
Gegensatz zum «Gesundschrumpfen» die
aktive Forderung des Strukturwandels und
gegebenenfalls der Niveauanhebung im
Hinblick auf wirtschaftliche Leistungskraft
und den Versorgungsgrad von Teilrdumen
verstanden. Dabei kommen daflir sowohl
landliche und zuriickgebliebene als auch
Verdichtungsrdume mit Strukturproblemen
in Betracht. Gemédss ROG § 2 Abs.1 sol-
len in Gebieten, in denen ungesunde Le-
bens- und Arbeitsbedingungen und unaus-
gewogene Wirtschafts- und Sozialstruktu-
ren bestehen, Massnahmen zur Struktur-
verbesserung ergriffen werden:

— in Gebieten, in denen die Lebensbedin-
gungen in ihrer Gesamtheit im Verhalt-
nis zum Bundesdurchschnitt wesentlich
zurlickgeblieben sind oder ein solches
Zuruckbleiben zu befiirchten ist, sollen
die allgemeinen wirtschaftlichen und
sozialen Verhéltnisse sowie die kultu-
rellen und Infrastruktureinrichtungen
verbessert werden.

— Im Zonenrandgebiet ist die wirtschaftli-
che Leistungskraft bevorzugt zu stér-
ken, und die entsprechenden Infrastruk-

' Referent im Bundesministerium  fir
Raumordnung, Bauwesen und Stédtebau.

tureinrichtungen sind vordringlich zu
schaffen. Dadurch sollen im gesam-
ten Bundesgebiet mindestens gleich-
wertige Lebensbedingungen und Struk-
turen geschaffen werden.

— In léndlichen Gebieten sind eine aus-
reichende Bevdlkerungsdichte, eine
ausgewogene wirtschaftliche Lei-
stungsféhigkeit sowie ausreichende Er-
werbsmaéglichkeiten anzustreben.

Anderseits soll der Verdichtung von Wohn-

und Arbeitsstatten, die zu ungesunden Le-

bens- und Arbeitsbedingungen sowie zu
unausgewogenen Wirtschafts- und Sozial-
strukturen flihrt, entgegengewirkt werden.

Wo derartige Verhéltnisse in Verdichtungs-

gebieten bestehen, soll deren Gesundung

geférdert werden.

ad (2) Der Gesichtspunkt der siedlungs-

strukturellen Konzentration driickt sich in

folgenden Formulierungen des ROG § 2

Abs. 1 aus:

— In den léndlichen und in den zuriickge-
bliebenen Gebieten sollen Gemeinden
mit zentralortlicher Bedeutung ein-
schliesslich der erforderlichen Infra-
struktur gefordert werden.

— In angemessener Entfernung von Ver-
dichtungsrdumen sollen Gemeinden zu
Entlastungsorten fiir die Aufnahmen
von Wohn- und Arbeitsstatten entwik-
kelt werden.

Wenn hier wegen ihrer raumordnungspoli-

tischen Bedeutung diese Ziele besonders

hervorgehoben werden, so darf nicht tber-

sehen werden, dass in den §§ 1 und 2

ROG weitere Ziele verankert sind, wie zum

Beispiel

— die raumstrukturelle Entwicklung der
Bundesrepublik in der Weise, dass sie
der freien Entfaltung der Personlichkeit
in der Gemeinschaft am besten dient;

— die Berlicksichtigung der Wiederver-
einigung Deutschlands;

— die Schaffung und Foérderung der
raumlichen Voraussetzungen fir die
europaische Zusammenarbeit;

— die Beachtung des sogenannten Ge-
genstromprinzips;

— Erhaltung, Schutz und Pflege der
Landschaft, insbesondere der den Ver-
dichtungsrdumen zugeordneten Land-
schaft sowie des Waldes und die Si-
cherung und Gestaltung von Erho-
lungsgebieten. :

Nach Art. 72 Grundgesetz steht dem Bund
nur eine Rahmenkompetenz fir die Ge-
setzgebung auf dem Gebiet der Raumord-
nung zu. Dies ist auch der Grund fir die
relativ dilatorischen Zielformulierungen im
ROG, aber auch fiir die Beschrankung der
unmittelbaren Geltung der Ziele und
Grundséatze auf die Bundesbehérden und
auf die Landesplanung in den Landern (§
3 ROG).
Die Verwirklichung der Grundsatze der
Raumordnung liegt — wie es der lber-
fachlichen  Koordinierungsaufgabe der
Raumordnung entspricht — vor der unmit-
telbaren Durchfiihrungsebene. So verwirk-
licht der Bund nach § 4 Abs. 1 ROG die
Grundsatze
— durch Abstimmung der raumbedeutsa-
men Planungen und Massnahmen ein-
schliesslich der raumwirksamen Inve-
stitionen der Bundesbehdrden sowie
— durch die zusammenfassende Darstel-
lung der grossraumigen und langfristi-
gen Planungen und Massnahmen des
Bundes.
In den Landern wird die Verwirklichung
der Grundséatze nach § Abs. 3 und 4 ROG
gesichert
— durch Aufstellung von Raumordnungs-
bzw. Landesentwicklungsprogrammen
und -planen [2]. Diese dirfen die Ver-
wirklichung der Grundsétze in den be-
nachbarten Bundesldandern und im
Bundesgebiet nicht erschweren.
Bund, Lander und Gemeinden haben dar-
uber hinaus nach § 4 Abs. 5 ROG ihre Pla-
nungen und Massnahmen aufeinander und
untereinander abzustimmen.
Um eine umfassende Abstimmung zu ge-
waéhrleisten, wurde im § 10 ROG die Mit-
teilungs- und Auskunftspflicht der ver-
schiedenen Planungsebenen untereinan-
der geregelt.

Schliesslich wurden geméss §§ 8 und 9
ROG zwei Beratungsgremien eingerichtet:
1. Ein Bund-Lander-Gremium, die Minister-
konferenz fiir Raumordnung (MKRO), in
der Grundsatz- und Zweifelsfragen der
Raumordnung und Landesplanung gemein-
sam beraten werden. Die MKRO hat in der
vergangenen Legislaturperiode zu folgen-
den raumordnungsrelevanten Problemen
Entschliessungen bzw. Empfehlungen ab-
gegeben:
— Regionalluftverkehr
— Rohrfernleitungen
— Umweltschutz
— Zentralortliche
mittlerer Stufe
— Berlicksichtigung der Richtfunkverbin-
dungen der Deutschen Bundespost in
der Regional- und Bauleitplanung
— Landschaftsordnung
— Standortbestimmung von Kernkraftwer-
ken.
2. Ein den Bundesminister fir Raumord-
nung beratendes Gremium, den Beirat fir
Raumordnung, der in der letzten Legisla-
turperiode insbesondere im Hinblick auf
die Aufstellung des Bundesraumordnungs-
programms zu folgenden umfassenden
Themenbereichen Vorschlage erarbeitet
hat:

Verflechtungsbereiche
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— Zielsystem fur die raumliche Entwick-
lung der Bundesrepublik Deutschland
— Zielsystem zur raumlichen Ordnung
und Entwicklung der Verdichtungsrau-
me in der Bundesrepublik Deutschland
— Wege zur Erarbeitung einer Entwick-
lungskonzeption fur die Landschaft
— Grundsatzliche Ueberlegungen zur Oef-
fentlichkeitsarbeit der Raumordnung.
Nach § 11 ROG erstattet die Bundesregie-
rung dem Bundestag alle zwei Jahre einen
Bericht ber die bisherige raumstrukturel-
le Entwicklung und die im Rahmen der an-
gestrebten rdaumlichen Entwicklung durch-
gefiihrten und geplanten Massnahmen.
Unterdessen liegt mit dem Raumordnungs-
bericht 1972 der vierte Bericht dieser Art
vor, der sich insbesondere dadurch aus-
zeichnet, dass erstmals der Stand der Ar-
beiten am Bundesraumordnungsprogramm
dargestellt wird.

2. Vollzug der Raumordnung
Bei der Bedeutung des Abstimmungsge-
schafts flir den Vollzug der Bundesraum-
ordnung ist eine enge Fiihlungnahme und
Kooperation mit den Planungstragern des
Bundes und mit der Landesplanung der
Lander unerlésslich. Die Raumordnung ist
daher auch im Bundesministerium fir
Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau in
der Weise organisiert, dass zu den wichtig-
sten Bundesressorts, die nach Lage der
Dinge Uber das eigentliche raumordnungs-
politische Instrumentarium verfiigen, Kon-
taktstellen bzw. sogenannte Spiegelrefera-
te eingerichtet sind, wie zum Beispiel zur
Wahrnehmung und Durchsetzung der
Raumordnungsgesichtspunkte bei
— dem Umweltschutz und der Flachennut-
zung
— der Infrastruktur (Bildungswesen, Kran-
kenhauswesen, Sport und Kultur)
— dem Stadtebau
— der regionalen Wirtschafts-, Agrarstruk-
tur- und Energiepolitik
— der Verkehrspolitik
— der Verteidigungsplanung
— der europdischen Raumordnungs- und
Regionalpolitik.
Derartige organisatorische Regelungen
sind zwar eine notwendige, jedoch keine
hinreichende Bedingung fiir die Verwirkli-
chung der Raumordnungsaufgaben.
Erst raumlich, sachlich und zeitlich kon-
kretisierte Zielvorgaben der Bundesraum-
ordnung, die tuber die allgemein leitbildhaf-
ten Formulierungen im ROG entscheidend
hinausgehen, kénnen diese Bedingung er-
flllen. Der Deutsche Bundestag hat am
3. Juli 1969 in Erkenntnis dieser Problemla-
ge die Bundesregierung ersucht, «auf der
Grundlage einer konkreten raumlichen
Zielvorstellung fiir die Entwicklung des
Bundesgebietes die regionale Verteilung
der raumwirksamen Bundesmittel in einem
Bundesraumordnungsprogramm (BROP)
festzulegen». Der Referentenentwurf die-
ses Programms liegt nunmehr vor. Er soll
nach Abstimmung mit den Bundesressorts
im Interministeriellen Ausschuss fiir Raum-
ordnung (IMARO) und mit den Landern in
der MKRO 1974 dem Bundeskabinett zur
Beschlussfassung zugeleitet werden.

Das BROP steht ganz wesentlich unter
dem Eindruck der sich immer starker ab-
zeichnenden nachteiligen Folgen des wei-
ter zunehmenden Bevoélkerungswachstums
in Verdichtungsraumen auf Kosten der pe-
ripheren landlichen Gebiete. Es werden
daher fiir die kinftige regionale Entwick-
lung von Arbeitspldtzen, Bevolkerung und
Investitionen im Infrastruktur- und Er-
werbsstrukturbereich auf die Teilrdume
der BRD Zielwerte und Verteilungsnormen
aufgestellt, die sich grundsétzlich an dem
sogenannten Prinzip der aktiven Sanie-
rung orientieren und als Parameter in eine
Allokations- und Optimierungsrechnung
eingegeben werden. Mit andern Wor-
ten: es wird eine Verteilung dieser Gros-
sen angestrebt, die das Wachstum der
Verdichtungsrdume beschrankt und der
peripheren landlichen Gebiete begiinstigt.
Dabei sind die offentlichen Investitions-
und Fordermittel im Infrastruktur- und Er-
werbsstruktursektor die direkten Steue-
rungsmittel fir die Verteilung von Produk-
tion, Beschaftigung und Bevodlkerung —
Zielhorizont ist das Jahr 1985. Die Finan-
zierung der notwendigen Investitionen und
des entsprechenden Fordervolumens ist
unter Beachtung der aktuellen Steuerlast-
quote und einer durchschnittlichen jahrli-
chen Wachstumsrate des Bruttosozialpro-
dukts von 4,8 %o beriicksichtigt. Es werden
also nicht Wunschtrdume projektiert, son-
dern die angestrebte Verteilung und ihre
Folgen sind grundsétzlich finanzierbar und
nach der Optimierungsrechnung auch 6ko-
nomisch sinnvoll.

Das Bundesraumordnungsprogramm geht
von einem Zielsystem aus, in dem die Her-
stellung von gleichwertigen Lebensbedin-
gungen in allen Teilrdumen der Bundesre-
publik durch die Verbesserung der Infra-
strukturausstattung, die Beriicksichtigung
des Umweltschutzes im Hinblick auf Emis-
sionen und notwendige Regenerationsfla-
chen sowie die Férderung und Erhaltung
der regionalen Wirtschaftskraft postuliert
und durch Angaben von normativen Min-
destwerten, die bis 1985 erreicht werden
sollen, operational gemacht wird.

Es folgt eine Einteilung des Bundesgebiets
in 38 Programmgebiete (Gebietseinheiten),
die als Funktionalrdume mit grundsatzlich
mindestens einem Oberzentrum und min-
destens 400 000 Einwohnern auf 5000 km?
Flache ausgestattet sind.

Auf der Basis dieser Gebietseinheiten und
unter Beriicksichtigung der Gebietskatego-
rien des ROG (Verdichtungsraume, landli-
cher Raum, zuriickgebliebene Gebiete und
Zonenrandgebiete) werden folgende Ar-
beitsschritte vollzogen:

— Analyse der Ausgangslage zur Auf-
zeichnung der regionalen Disparitdten im
Hinblick auf Wirtschaftsentwicklung und
Infrastrukturausstattung;

— sogenannte «Regionalisierung ex post»
der investiven Bundesmittel in den Haus-
haltsjahren 1969/70 als erster Ansatzpunkt
fur die Darstellung der grossrdumigen und
langfristigen Planungen und Massnahmen
des Bundes (in den 38 Gebietseinheiten).
Die Regionalisierung wird fortgeschrieben;
— Status-quo-Prognosen der gesamtraum-

lichen und regionalen Arbeitsplatz- und
Bevolkerungsentwicklung bis 1985. Hier-
aus ergeben sich angesichts der voraus-
sichtlichen Entwicklung unter Status-quo-
Bedingungen wichtige Anhaltspunkte fir
die regionalisierten Zielprojektionen.

— Ableitung von Schwerpunkten und
Prioritdten des Mitteleinsatzes in den 38
Gebietseinheiten auf der Grundlage des
quantifizierten Zielsystems und einer koor-

dinierten regionalisierten Zielprojektion
von Arbeitsplatz- und Bevélkerungsent-
wicklung.

Schwerpunkte im investiven Bereich in ei-
ner Gebietseinheit bedeuten den iber-
durchschnittlichen Einsatz 6ffentlicher In-
vestitionsmittel oder -hilfen nach Sachbe-
reichen, um eine unginstige Ausgangsba-
sis und negative Entwicklungstendenzen
zu Uberwinden. Prioritaten teilen sich ein
in Sofortmassnahmen und weniger dringli-
che Massnahmen. Der investive Bereich
unterteilt sich in Infrastrukturinvestitionen
und Investitionshilfen fiir die Erwerbsstruk-
tur.
Im einzelnen werden Schwerpunkte
— fir die Infrastrukturausstattung (Nach-
hol-, Ersatz-, Neubedarf)
— flr die Verbesserung und Sicherung
der Umweltqualitat
— fir eine ausgewogene Wirtschaftsstruk-
tur
— fiir die anzustrebende regionale Vertei-
lung des Bevdlkerungs- und Arbeits-
platzzuwachses
vorgegeben.
Die Schwerpunkte und Prioritaten sollen
den beteiligten Planungstréagern als Orien-
tierungshilfe fiir einen rationalen Mittelein-
satz unter Raumordnungsgesichtspunkten
dienen.
Fur die innergebietliche Ordnung kommt
schliesslich das sogenannte Prinzip der
siedlungsstrukturellen Konzentration zum
Tragen. Der Einsatz der o6ffentlichen Mittel
auf der Ebene der Gebietseinheiten soll in
«Entwicklungsschwerpunkten» und «Ent-
wicklungsachsen» in der Weise konzen-
triert bzw. gebiindelt werden, dass da-
durch ein entscheidender Entwicklungs-
beitrag fiir die jeweilige Gebietseinheit ge-
leistet wird, um die grossraumigen Dispa-
ritdten wirksam abzubauen.
Mit dem Bundesraumordnungsprogramm
schlagt die bundesdeutsche Raumordnung
den auch auf andern Planungsebenen
beschrittenen Weg vom allgemeinen Raum-
ordnungsleitbild zur operationalen Ent-
wicklungsplanung ein. Auf Grund der Kon-
kretheit der Ziele wird sowohl gegeniber
den Planungstragern als auch der Oeffent-
lichkeit ein zunehmendes Raumordnungs-
bewusstsein erwartet.

Erlduterungen

[1] BGBI, S. 306.

[2] Bis auf das Land Bayern haben alle
Bundeslander ein  Landesraumord-
nungs- bzw. Landesentwicklungspro-
gramm oder einen -plan aufgestellt.
Das bayerische Landesentwicklungs-
programm soll nach 1973 fertiggestellt
werden.

plan 9 1973

15




	Raumordnung : Instrument for eine bessere Lebensqualität

